
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/6/6 15Os49/89,
12Os46/03

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1989

Norm

StGB §49

StGB §56

StPO §292

Rechtssatz

Ist zum Zeitpunkt der Kassation eines gesetzwidrigen Widerrufsbeschlusses die Widerrufsfrist des § 56 zweiter

Halbsatz StGB auch unter Bedacht auf § 49 StGB bereits abgelaufen und demnach ein Widerruf keinesfalls mehr

möglich, kann der OGH sogleich in der Sache selbst erkennen und den Widerrufsantrag abweisen.
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